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Wirksamwerden der  
156. Flächennutzungsplanänderung  

„Glogaustraße-Süd“,  
Einsichtnahme 

 
I 
 

Genehmigung der Änderung  
(§ 6 BauGB) 

 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig hat die 
156. Änderung des Flächennutzungsplanes „Glogaustraße-Süd“, 
Stadtgebiet zwischen Glogaustraße, Bezirkssportanlage      
Melverode und Lübenstraße, mit Verfügung vom 24. Juli 2025 
gem. § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.  
(Az.: ArL-BS 21101-101000-156/952). 

 
II 
 

Verletzung von Vorschriften  
(§§ 214, 215 BauGB) 

 
Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass die 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften dann unbeachtlich 
ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts gegenüber der Stadt Braunschweig gel-
tend gemacht worden ist. Gleiches gilt für eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes, für nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sowie für nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Fehler.  
 

III 
 

Wirksamwerden der Flächennutzungsplanänderung 
(§ 6 BauGB) 

 
Die vorstehende Änderung mit der dazugehörigen Begründung 
und einer zusammenfassenden Erklärung kann beim Fachbe-
reich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle, Abteilung Bau-
ordnung, Beratungsstelle Planen-Bauen-Umwelt, Langer Hof 8, 
5. Etage, Zimmer 503, eingesehen werden. Für die Einsicht-
nahme ist telefonisch ein Termin unter der Tel.-Nr. 0531 470-
4001 oder 0531 470-4002 zu vereinbaren. 
 
Jedermann kann über den Inhalt der Änderung und der zusam-
menfassenden Erklärung auch Auskunft verlangen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die vorstehend aufgeführte 
Flächennutzungsplanänderung wirksam. 

Braunschweig, den 4. August 2025 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Leuer 

Stadtbaurat 
 

 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes  
mit örtlicher Bauvorschrift 

„Glogaustraße-Süd“, ME 69, Einsichtnahme 
 
I 
 

Satzungsbeschluss  
(§ 10 BauGB) 

 

Der vom Rat der Stadt Braunschweig am 1. Juli 2025 gefasste 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan mit örtlicher Bauvor-
schrift „Glogaustraße-Süd“, ME 69, Stadtgebiet zwischen 
Glogaustraße, Bezirkssportanlage Melverode, Lübenstraße 
(Geltungsbereich A), Stadtgebiet zwischen Mittellandkanal, Oker 
und Pillmannstraße (Geltungsbereich B), wird gem. § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394), bekannt gemacht. 

 

II 
 

Verletzung von Vorschriften  
(§§ 214, 215 BauGB) 

 

Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass die 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften dann unbeachtlich 
ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts gegenüber der Stadt Braunschweig gel-
tend gemacht worden ist. Gleiches gilt für eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes, für nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sowie für nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Fehler.  
 

III 
 

Fälligkeit und Erlöschen  
der Entschädigungsansprüche 

(§ 44 BauGB) 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch die Satzung eintre-
tende Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
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IV 
 

Inkrafttreten und Einsichtnahme in die Satzung 
(§ 10 BauGB) 

 
Die Satzung einschließlich Begründung und zusammenfassen-
der Erklärung sowie die DIN-Vorschriften und anderen Regel-
werke, auf die in den Textlichen Festsetzungen verwiesen wird, 
können im Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle, 
Abteilung Bauordnung, Beratungsstelle Planen-Bauen-Umwelt, 
Langer Hof 8, 5. Etage, Zimmer 503, von jedermann eingesehen 
werden. Für die Einsichtnahme ist telefonisch ein Termin unter 
der Tel.-Nr. 0531 470-4001 oder 0531 470-4002 zu vereinbaren. 
 
Jedermann kann über den Inhalt der Satzung und der zusam-
menfassenden Erklärung auch Auskunft verlangen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 
 
Braunschweig, den 4. August 2025 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Leuer 

Stadtbaurat 
 

 
Berichtigung der Veröffentlichung 

„Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
„Friedhof Weststadt“, WI 114, Einsichtnahme“ 

 
Die Veröffentlichung „Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
„Friedhof Weststadt“, WI 114, Einsichtnahme“ vom 27. Mai 2025 
(Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 8 vom 15. Juli 2025, 
S. 43) ist wie folgt zu berichtigen: 
 
Datum der Unterschrift: 
Braunschweig, den 2. Juli 2025 
 
Braunschweig, den 21. August 2025 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. A. 
Pust 
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